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	Was?

	1. Produzenten oder Importeure von Erzeugnissen müssen die ECHA unterrichten, falls ein Stoff der Kandidatenliste in ihren Erzeugnissen in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent vorhanden ist und dessen Menge insgesamt mehr als 1 t/a pro Produzent oder Importeur beträgt (Art. 7 (2), REACH-Ver​ordnung). Die Menge für jeden Kandidatenstoff wird über alle Erzeugnisse des Produzenten oder Importeurs summiert, sofern die Konzentration mehr als 0,1 Massenprozent beträgt. Falls mehrere Rechtseinheiten die Bedingungen für eine Notifizierung erfüllen, muss jede einzelne Rechtseinheit notifizieren.

2. Diese Anforderung gilt nicht, wenn:

· der Produzent oder Importeur bei normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedin​gungen einschließlich der Entsorgung eine Exposition von Mensch und Umwelt ausschließen kann. Der Produzent oder Importeur gibt dem Abnehmer des Erzeugnisses geeignete Verwendungsanweisungen (Art. 7 (3)). Der Nachweis muss für jedes Erzeugnismodell einzeln geführt werden. Dazu gibt es jedoch bisher keine Verfahrensvorgabe. Es ist daher zu erwarten, dass die Nutzung von Art. 7 (3) vorerst aufwändig und nicht völlig rechtssicher ist.

· der Stoff bereits für die betreffende(n) Verwendung(en) bei der ECHA registriert wurde (Art. 7 (6)). Dabei muss die Registrierung nicht innerhalb der eigenen Lieferkette erfolgt sein. Um eine registrierte Verwen​dung für einen Stoff sicherzustellen, muss die Verwendung mit den Expositionsszenarien und den Use-De​skriptoren (identified use) des registrierten Stoffes abgestimmt werden. Für welche Verwendungen ein Stoff der Kandidatenliste registriert ist, kann in vielen Fällen auf der ECHA-Homepage unter „Information on Registered Substances“ im Abschnitt 3.5 (Identified uses and exposure scenarios) eingesehen werden. Außerdem können die ECHA, der Lieferant oder die entsprechenden Verbände kontaktiert werden, es kann in den entsprechenden SIEFs nachgefragt werden oder, falls vorhanden, das erweiterte Sicherheits​datenblatt hinzugezogen werden, um die gesuchten Informationen zur abgedeckten Verwendung zu erhal​ten. 

	Wer?

	3. Erzeugnisproduzenten und -importeure, deren Erzeugnisse Stoffe der Kandidatenliste enthalten.

	Wie?

	4. Der Produzent oder Importeur gibt der ECHA gemäß Art. 7 (4), folgende Informationen:

· Identität und Kontaktangaben des Produzenten oder Importeurs (Anhang VI, Abschnitt 1)

· Registriernummer (Art. 20 Abs. 1) falls verfügbar

· Identität des Stoffes (Anhang VI, Abschnitt 2.1 bis 2.3.4)

· Einstufung des Stoffes/der Stoffe (Anhang VI, Abschnitte 4.1 und 4.2)

· Kurze Beschreibung der Verwendung(en) des Stoffes/der Stoffe in dem Erzeugnis (Anhang VI, Abschnitt 3.5) und der Verwendung des Erzeugnisses/der Erzeugnisse (siehe hierzu weiterführende Links)

· Mengenbereich des Stoffes/der Stoffe (z. B. 1-10 t/a)

5. Die Notifizierung nach Art. 7 (2) muss pro Kandidatenstoff nur einmal eingereicht werden. Somit muss eine spätere Überschreitung des Mengenbereiches gegenüber einer früheren Notifizierung weder ermittelt noch „nachnotifiziert“ werden. 

6. Die Meldung von Verwendungen durch den nachgeschalteten Anwender gemäß Art. 38 sowie die Meldung der Produzenten oder Importeure über SVHC-Stoffe in Erzeugnissen gemäß Art. 7 (2) wird als IUCLID 5.3 Dossier an die ECHA übermittelt.

7. Die Notifizierungsdossiers können nur über die Version IUCLID 5.3 eingereicht werden, nicht über frühere IUCLID-Versionen. Die Daten aus früheren IUCLID-Versionen können jedoch in IUCLID 5.3 importiert werden. Die plug-ins zu IUCLID 5.3 (Completeness Check, Gebührenrechner, Dissemination plug-in) können von der IUCLID 5-Webseite der ECHA heruntergeladen werden.

	Wann?

	8. Die Verpflichtung zur Notifizierung tritt zum 1. Juni 2011 in Kraft. Die Basis für die Notifizierung zu diesem Zeitpunkt ist die Version der Kandidatenliste vom 1. Dezember 2010. Die Produzenten oder Importeure, die zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 1. Juni 2011 für einen Stoff der Kandidatenliste die Menge von 1 t/a überschreiten (bei jeweils einer Konzentration > 0,1 %), müssen zum 1. Juni 2011 notifizieren. Die Produ​zenten oder Importeure, die nach dem 1. Juni 2011 die Menge von 1 t/a überschreiten, müssen zum Über​schreitungszeitpunkt ihre Notifizierung bei der ECHA einreichen.

9. Wenn zukünftig ein neuer Stoff in die Kandidatenliste aufgenommen wird, beginnt für diesen Stoff eine Sechsmonatsfrist. Wenn der Produzent oder Importeur innerhalb dieser Frist die Menge von 1 t/a überschrei​tet, muss er zum Ende dieser Frist notifizieren. Wer nach der Sechsmonatsfrist die Menge von 1 t/a über​schreitet, muss dann zu diesem Zeitpunkt notifizieren. Wenn innerhalb der 6 Monate nach Aufnahme des Stoffes in die Kandidatenliste das Kalenderjahr endet und die Produktions- oder Importmenge 1 t/a noch nicht überschritten hat, beginnt die Zählung mit dem 1. Januar des Folgejahres erneut bei Null.

10. Zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Stoffes auf die Kandidatenliste wird die Produktions- oder Importmenge des betreffenden Produzenten oder Importeurs mit Null angenommen (d. h. es wird hier ausnahmsweise nicht ab Januar gerechnet). Eine rückwirkende Notifizierungspflicht besteht nicht.

11. Im Rahmen der Notifizierung muss die jahresbezogene Menge des Kandidatenstoffes im Erzeugnis angege​ben werden, beginnend mit dem Datum der Aufnahme des Stoffes auf die Kandidatenliste. Falls der Produ​zent oder Importeur die Jahresmenge nicht angeben kann, weil das Jahr noch nicht vorüber ist, muss er die Menge schätzen. Die Definition für ein Jahr ist nach Art. 3 (30) das Kalenderjahr.

	Hinweise, Empfehlungen, weiterführende Links

	12. Hinweise, Empfehlungen:

a) Wenn zu erwarten ist, dass ein Stoff auf die Kandidatenliste kommen wird, sollten Produzenten oder Im​porteure bereits die Mengen- und Konzentrationserfassung für diesen Stoff organisieren, um bei Über​schreitung der 1 t/a fristgerecht notifizieren zu können. Welche Stoffe für die nächste Version der Kandi​datenliste in Frage kommen, kann auf der ECHA-Webseite verfolgt werden (ROI).

b) Die Pflicht besteht unabhängig von den Anforderungen des Artikels 7(1), die Notifizierungspflicht ist nur an Stoffkonzentration und Menge gebunden. Eine bestimmungsgemäße Freisetzung führt u. U. zu einer Registrierpflicht nach Artikel 7(1) und ist damit unabhängig von einer Notifizierungspflicht nach Artikel 7(2).

13. Weiterführende Links:

a) Präsentation zum Thema Notifizierung auf dem BDI-Helpdesk REACH.
b) Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Chapter R.12: Use descriptor system

c) Guidance on requirements for substances in articles
d) Die ECHA stellt für alle Stoffe der Kandidatenliste vorausgefüllte IUCLID 5.3-Datensätze auf einer Webseite zur Verfügung. S. a. Handbuch für die Durchführung der Meldungen: Data Submission Manual (DSM) – Part 20: How to Prepare and Submit a Substance in Articles Notification using IUCLID 5


Basis dieser Hilfestellung sind die am 29.5.2007 im Amtsblatt der Europäischen Union L 136 veröffentlichte Fassung der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und die am 31.12.2008 im Amtsblatt der Europäischen Union L 353 veröffentlichte Fassung der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Der BDI haftet nicht für die Richtigkeit der hier gegebenen Informationen. Diese Hilfestellung wird bei Bedarf aktualisiert, um die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen umgehend nutzbar zu machen.

- 1 -


